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Bausparen
Grundzüge der
Ordnung gemäss
Steuerpaket 2001

1 Einleitung

Die Förderung des Erwerbs von Grundeigentum
durch einen möglichst grossen Teil der Bevölke-
rung ist eine Aufgabe, welcher sich in verschie-
denen Ländern seit längerem private wie staat-
liche Institutionen mit unterschiedlichen Mit-
teln annehmen. In der Schweiz besteht nach An-
sicht weiter Kreise in dieser Hinsicht besonderer
Handlungsbedarf. In der Steuerperiode 1997/98
haben nur rund 28%1 der Steuerpflichtigen ei-
nen Eigenmietwert versteuert2. Mit einer ge-
schätzten Eigentumsquote von um die 31% wies
die Schweiz im Vergleichsjahr 1990 die niedrigs-
te Quote ausgewählter europäischer Länder
aus3. Nach den neusten Zahlen (2000) ist die ei-
gentumsquote auf 34,6% gestiegen4.
Das Bausparen als Mittel zur Erhöhung der Ei-
gentumsquote ist erstmals in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts in England eingesetzt wor-
den. In Selbsthilfegruppen organisierte Privat-
personen haben sich verpflichtet, Gelder in ei-
nen gemeinsamen Fonds einzuzahlen, aus wel-
chem Darlehen zum Bau von Wohnhäusern ge-
währt wurden5. Das private Bausparen verbrei-
tete sich anschliessend u.a. in Deutschland, wo
dieses auch mit steuerlichen Abzügen gefördert
wurde6. In der Schweiz wird die Erhöhung der
Eigentumsquote seit einiger Zeit punktuell
durch Private, namentlich Kreditinstitute, sowie
einzelne Kantone und den Bund mit nur be-

schränktem Erfolg gefördert. Dabei wird das In-
strument des Bausparens nur bei einem Kanton
und bei den Kreditinstituten eingesetzt. Im
Rahmen des vom Parlament am 20. Juni 2003
verabschiedeten Steuerpaketes 20017 soll sich
dies nun radikal ändern, und zwar mittels eines
Bausparabzuges bei der direkten Bundessteuer
und den kantonalen Einkommenssteuern.
Im vorliegenden Beitrag wird eine Übersicht
über die verfassungsrechtlichen Grundlagen der
Eigentumsförderung gegeben und es werden
mögliche Ausgestaltungsformen von Bauspar-
modellen und die Grundzüge des im Rahmen
des Steuerpaketes 2001 vorgesehenen Modells
aufgezeigt.

2 Verfassungsauftrag

Die Wohneigentumsförderung ist seit längerem
eine Bundesaufgabe. Im Jahre 1972 ist in Art.
34quater aBV8 in allgemeiner Weise die Förderung
der Selbstvorsorge durch Massnahmen der Fis-
kal- und Eigentumspolitik eingeführt worden9.
Die Förderung des Wohnungswesens ist hinge-
gen bereits seit dem Jahre 194510 Bundesaufga-
be. Im Rahmen der Totalrevision der Bundes-
verfassung (BV)11 ist der Bereich Wohn-
eigentumsförderung neu geregelt und gegen-
über dem bisherigen Recht präzisiert worden.
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